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Gemeinde
erstellt das 
OP-Dossier 
zur Vorprü-
fung

BPRA
erstellt ein 
Gesamtgut-
achten und 
listet die 
unterstellten 
Planungs-
massnahmen 
auf

Gemeinde
erstellt ihr 
OP-Dossier 
und identi-
fiziert die 
Grundstücke, 
die potenziell 
betroffen 
sind. Sie gibt 
diese Grund-
stücke in die 
Informatik-
anwendung 
ein

Gemeinde
veröffentlicht 
ihr OP-Dossier 
im ABI

Annahme- 
und Geneh-
migungsver-
fahren der 
OP

RIMU
genehmigt 
die Planungs-
massnahme

Eventuell 
Verfahren 
vor den 
Gerichtsbe-
hörden

Inkrafttreten 
der Planungs-
massnahme

RIMU
analysiert 
die Geneh-
migung und 
identifiziert 
die mehr-
wertabgabe-
pflichtigen 
Grundstücke 
und die 
betroffenen 
Schuldner 

RIMU
sendet ein 
Informa-
tionsschrei-
ben an den 
Schuldner 
sowie eine 
Anmeldung 
zur Eintra-
gung der 
Anmerkung 
im GB

KSTV
schätzt den 
Mehrwert 
und legt die 
Abgabe fest. 
KSTV sendet 
die Verfü-
gung an den 
Schuldner

Eventuell 
Verfahren 
vor den 
Gerichtsbe-
hörden

Inkrafttreten 
des Veran-
lagungsent-
scheides

KSTV
trägt das 
gestzliche 
Pfandrecht 
in das GB ein

KSTV
versendet 
die Rech-
nung

KSTV
beantragt die 
Löschung 
des 
gesetzlichen 
Pfandrechts 
und der 
Anmerkung 
im GB

Dossier 
geschlossen
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Art. 11 GB 
aktuell in der 
Wohnzone 
schwacher 
Dichte 
wird in die 
Dorfzone 
vorgesehen

Die 
vorgesehene 
Planungs-
massnahme 
wird als 
mehrwertab-
gabepflichtig 
identifiziert  

Das Grund-
stück wird 
als potenziell 
betroffen 
identifiziert

Genehmi-
gung der 
Nutzungs-
änderung 
von der 
Wohnzone 
schwacher 
Dichte in die 
Dorfzone

Anmerkung 
im GB

 Gesetzliches 
Pfandrecht 
im GB

Löschung 
des 
gesetzlichen 
Pfandrechts 
sowie der 
Anmerkung 
im GB

*Die Sachlage entspricht nicht den Fällen, die in den Übergangsbestimmungen vorgesehen sind.

WNBD

1  Verkauf oder Baubewilligung nach Genehmigung der Planungsmassnahme*
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A

Herr A 
= 

Eigentümer

Herr A 
kann bei der 
Gemeinde das 
OP-Dossier 
sowie das 
Kartenportal 
konsultieren 

Herr A
erhält das 
Informa-
tions-
schreiben 
sowie eine 
Kopie der 
Anfrage an 
das Grund-
buchamt

Herr A
erhält die 
Verfügung 
der Abgabe

Herr A
kann eine 
begründete 
Einsprache 
an das KSTV 
richten. Der 
Einsprache-
entscheid 
unterliegt 
der Be-
schwerde an 
das KG und 
weiter an 
das BG

Herr A
hat den 
durch den 
rechtskräf-
tigen Ver-
anlagungs-
entscheid 
definitiv 
festgesetz-
ten Betrag 
erst ab 
Fälligkeit 
zu bezahlen, 
z.B. 
Mehrwert-
abgabe = Fr. 
100’00.00

Herr A
verkauft 
den Art. 11 
GB an
Frau B
oder 
Herr A
erhält eine 
Baubewilli-
gung

Herr A
erhält die 
Rechnung

Herr A
bezahlt die 
Abgabe
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*Die Sachlage entspricht nicht den Fällen, die in den Übergangsbestimmungen vorgesehen sind.
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2  Baubewilligung vor Genehmigung der Planungsmassnahme*
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 Eigentümer

Herr A 
kann bei der 
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Kartenportal 
konsultieren

Herr A
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Herr A
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Informations-
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Anfrage an 
das Grund-
buchamt

Herr A
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Verfügung 
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begründete 
Einsprache 
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entscheid 
unterliegt der 
Beschwerde 
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und weiter an 
das BG

Herr A
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Fälligkeit 
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Mehrwert-
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bezahlt die 
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gabepflichtig 
identifiziert  

Das Grund-
stück wird 
als potenziell 
betroffen 
identifiziert
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*Die Sachlage entspricht nicht den Fällen, die in den Übergangsbestimmungen vorgesehen sind.

WNBD

3  Baubewilligung vor der Genehmigung der Planungsmassnahme (Art. 91 Abs. 2 RPBG) und anschliessend Verkauf nach der Genehmigung der Planungsmassnahme*
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Eigentümer

Herr A 
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OP-Dossiers 
sowie das 
Kartenportal 
konsultieren

Herr A
erhält eine 
Baubewilli-
gung
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Frau B

Herr A
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Informations-
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Kopie der 
Anfrage an 
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buchamt
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begründete 
Einsprache 
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entscheid 
unterliegt der 
Beschwerde 
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und weiter an 
das BG
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durch den 
rechtskräf-
tigen Ver-
anlagungs-
entscheid 
definitiv 
festgesetz-
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erst ab 
Fälligkeit 
zu bezahlen, 
z.B. 
Mehrwert-
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*Die Sachlage entspricht nicht den Fällen, die in den Übergangsbestimmungen vorgesehen sind.
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4  Verkauf vor der Genehmigung der Planungsmassnahme*
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Eigentümer

Herr A 
kann bei der 
Gemeinde das 
OP-Dossiers 
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Kartenportal 
konsultieren

Herr A 
verkauft an
Frau B

Frau B
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Eigentümerin
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Kopie der 
Anfrage an 
das Grund-
buchamt
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Verfügung 
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Art. 11 GB 
aktuell in der 
Wohnzone 
schwacher 
Dichte 
wird in die 
Dorfzone 
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vorgesehene 
Planungs-
massnahme 
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mehrwertab-
gabepflichtig 
identifiziert  

Das Grund-
stück wird 
als potenziell 
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identifiziert

Genehmi-
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schwacher 
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*Die Sachlage entspricht nicht den Fällen, die in den Übergangsbestimmungen vorgesehen sind.
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5  Anteilig fälliger Betrag*
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GB

A
 Herr A 

 = 
Eigentümer

 

Herr A
kann bei der 
Gemeinde das 
OP-Dossiers 
sowie das 
Kartenportal 
konsultieren

Herr A
erhält das 
Informa-
tions-
schreiben 
sowie eine 
Kopie der 
Anfrage an 
das Grund-
buchamt

Herr A 
erhält die 
Verfügung 
der Abgabe

Herr A
kann eine 
begründete 
Einsprache 
an das KSTV 
richten. Der 
Einsprache- 
entscheid 
unterliegt der 
Beschwerde 
an das KG 
und weiter 
an das BG

Herr A
hat den 
durch den 
rechtskräf-
tigen Ver-
anlagungs-
entscheid 
definitiv 
festgesetz-
ten Betrag 
erst ab 
Fälligkeit 
zu bezahlen, 
z.B. 
Mehrwert-
abgabe = Fr. 
100’00.00 

Herr A
teilt den Art. 
11 GB und 
verkauft 
den aus 
der Teilung 
hervorge-
henden Art. 
1050 GB

 = Art. 11 GB 
400m2

 = Art.  
1050 GB 
700m2

Herr A 
erhält die 
Rechnung 
anteilig 
entsprechend 
der verkauf-
ten Fläche: Fr. 
100’000.-
/110m2 x 
700m2 = Fr. 
63’636.-  

Herr A
bezahlt diese 
Abgabe von 
Fr. 63’636.- 

Erhalt der 
gesetzlichen  
Hypothek für 
36’364.-
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*Die Sachlage entspricht nicht den Fällen, die in den Übergangsbestimmungen vorgesehen sind.
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6  Miteigentum*
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Eigentümer 

zu 50%

Frau B 
= 

Eigentümerin 
zu 50%

Herr A
und 
Frau B
können  
bei der  
Gemeinde das 
OP-Dossiers 
sowie das 
Kartenportal 
konsultieren

Herr A 
verkauft an
Frau C

Herr A
und 
Frau B
erhalten das 
Informations-
schreiben 
sowie eine 
Kopie der 
Anfrage an 
das Grund-
buchamt

Herr A 
und
Frau B
erhalten die 
Verfügung 
der Abgabe

Herr A
und 
Frau B
können eine 
begründete 
Einsprache 
an das KSTV 
richten. Der 
Einsprache-
entscheid 
unterliegt der 
Beschwerde 
an das KG 
und weiter an 
das BG

Herr A 
und 
Frau B
haben den 
durch den 
rechtskräf- 
tigen  
Veranlagungs-
entscheid 
definitiv 
festgesetz-
ten Betrag 
erst ab 
Fälligkeit zu 
bezahlen, z.B. 
Mehrwert-
abgabe = Fr. 
100’00.00. 

Herr A 
erhält die 
Rechnung 
für den 
Betrag von 
Fr. 50’000.- 
(50%)

Herr A
bezahlt 
seinen Teil 
der Abgabe

Erhalt der 
gesetzlichen 
Hypothek 
von Fr. 
50’000.-
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CHF

Gemeinde
erstellt das 
OP-Dossier 
zur Vorprü-
fung

BPRA
erstellt ein 
Gesamtgut-
achten und 
listet die 
unterstellten 
Planungs-
massnahmen 
auf

Gemeinde
erstellt ihr 
OP-Dossier 
und identi-
fiziert die 
Grundstücke, 
die potenziell 
betroffen 
sind. Sie gibt 
diese Grund-
stücke in die 
Informatik-
anwendung 
ein

Gemeinde
veröffentlicht 
ihr OP-Dossier 
im ABI

Annahme- 
und Geneh-
migungsver-
fahren der 
OP

RIMU
genehmigt 
die Planungs-
massnahme

Eventuell 
Verfahren 
vor den 
Gerichtsbe-
hörden

Inkrafttreten 
der Planungs-
massnahme

RIMU
analysiert 
die Geneh-
migung und 
identifiziert 
die mehr-
wertabgabe-
pflichtigen 
Grundstücke 
und die 
betroffenen 
Schuldner 

RIMU
sendet ein 
Informa-
tionsschrei-
ben an den 
Schuldner 
sowie eine 
Anmeldung 
zur Eintra-
gung der 
Anmerkung 
im GB

KSTV
schätzt den 
Mehrwert 
und legt die 
Abgabe fest. 
KSTV sendet 
die Verfü-
gung an den 
Schuldner

Eventuell 
Verfahren 
vor den 
Gerichtsbe-
hörden

Inkrafttreten 
des Veran-
lagungsent-
scheides

KSTV
trägt das 
gestzliche 
Pfandrecht 
in das GB ein

KSTV
versendet 
die Rech-
nung

KSTV
beantragt die 
Löschung 
des 
gesetzlichen 
Pfandrechts 
und der 
Anmerkung 
im GB

Dossier 
geschlossen

Gr
un

ds
tü

ck

Art. 11 GB 
aktuell in der 
Wohnzone 
schwacher 
Dichte 
wird in die 
Dorfzone 
vorgesehen

Die 
vorgesehene 
Planungs-
massnahme 
wird als 
mehrwertab-
gabepflichtig 
identifiziert  

Das Grund-
stück wird 
als potenziell 
betroffen 
identifiziert

Genehmi-
gung der 
Nutzungs-
änderung 
von der 
Wohnzone 
schwacher 
Dichte in die 
Dorfzone

Anmerkung 
im GB

 Gesetzliches 
Pfandrecht 
im GB

Löschung 
des 
gesetzlichen 
Pfandrechts 
sowie der 
Anmerkung 
im GB

*Die Sachlage entspricht nicht den Fällen, die in den Übergangsbestimmungen vorgesehen sind.

WNBD

7  Im Falle einer Erbschaft*
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A

Herr A 
= 

Eigentümer

Herr A 
kann bei der 
Gemeinde das 
OP-Dossiers 
sowie das 
Kartenportal 
konsultieren

Herr A
verstirbt

Die Erbenden
erhalten das 
Informations-
schreiben 
sowie eine 
Kopie der 
Anfrage an 
das Grund-
buchamt

Die Erbenden
erhalten die 
Verfügung der 
Abgabe

Die Erbenden
können eine 
begründete 
Einsprache 
an das KSTV 
richten. Der 
Einsprache-
entscheid 
unterliegt 
der Be-
schwerde an 
das KG und 
weiter an 
das BG

Die Erbenden
haben den 
durch den 
rechtskräf-
tigen Ver-
anlagungs-
entscheid 
definitiv 
festgesetz-
ten Betrag 
erst ab 
Fälligkeit zu 
bezahlen, z.B. 
Mehrwert-
abgabe = Fr. 
100’00.00

Variante 1:
Die Erbenden
verkaufen 
nicht und 
erhalten keine 
Baubewilli-
gung

Variante 2:
Die Erbenden
verkaufen an
Frau B

Variante 2:
Die Erbenden
erhalten die 
Rechnung

Die Erbenden
bezahlen die 
Abgabe
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CHF

Gemeinde
erstellt das 
OP-Dossier 
zur Vorprü-
fung

BPRA
erstellt ein 
Gesamtgut-
achten und 
listet die 
unterstellten 
Planungs-
massnahmen 
auf

Gemeinde
erstellt ihr 
OP-Dossier 
und identi-
fiziert die 
Grundstücke, 
die potenziell 
betroffen 
sind. Sie gibt 
diese Grund-
stücke in die 
Informatik-
anwendung 
ein

Gemeinde
veröffentlicht 
ihr OP-Dossier 
im ABI

Annahme- 
und Geneh-
migungsver-
fahren der 
OP

RIMU
genehmigt 
die Planungs-
massnahme

Eventuell 
Verfahren 
vor den 
Gerichtsbe-
hörden

Inkrafttreten 
der Planungs-
massnahme

RIMU
analysiert 
die Geneh-
migung und 
identifiziert 
die mehr-
wertabgabe-
pflichtigen 
Grundstücke 
und die 
betroffenen 
Schuldner 

RIMU
sendet ein 
Informa-
tionsschrei-
ben an den 
Schuldner 
sowie eine 
Anmeldung 
zur Eintra-
gung der 
Anmerkung 
im GB

KSTV
schätzt den 
Mehrwert 
und legt die 
Abgabe fest. 
KSTV sendet 
die Verfü-
gung an den 
Schuldner

Eventuell 
Verfahren 
vor den 
Gerichtsbe-
hörden

Inkrafttreten 
des Veran-
lagungsent-
scheides

KSTV
trägt das 
gestzliche 
Pfandrecht 
in das GB ein

KSTV
versendet 
die Rech-
nung

KSTV
beantragt die 
Löschung 
des 
gesetzlichen 
Pfandrechts 
und der 
Anmerkung 
im GB

Dossier 
geschlossen

Gr
un

ds
tü

ck

Art. 11 GB 
aktuell in der 
Wohnzone 
schwacher 
Dichte 
wird in die 
Dorfzone 
vorgesehen

Die 
vorgesehene 
Planungs-
massnahme 
wird als 
mehrwertab-
gabepflichtig 
identifiziert  

Das Grund-
stück wird 
als potenziell 
betroffen 
identifiziert

Genehmi-
gung der 
Nutzungs-
änderung 
von der 
Wohnzone 
schwacher 
Dichte in die 
Dorfzone

Anmerkung 
im GB

 Gesetzliches 
Pfandrecht 
im GB

Löschung 
des 
gesetzlichen 
Pfandrechts 
sowie der 
Anmerkung 
im GB

*Die Sachlage entspricht nicht den Fällen, die in den Übergangsbestimmungen vorgesehen sind.

WNBD

8  Geringfügige Nutzung*
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GB

A

 Herr A 
= 

Eigentümer

Herr A 
kann bei der 
Gemeinde das 
OP-Dossiers 
sowie das 
Kartenportal 
konsultieren

Herr A
erhält eine 
Baubewil-
ligung um 
5% HNF 
hinzuzufügen

Herr A
erhält das 
Informations-
schreiben 
sowie eine 
Kopie der 
Anfrage an 
das Grund-
buchamt

Herr A
erhält die 
Verfügung 
der Abgabe

Herr A
kann eine 
begründete 
Einsprache 
an das KSTV 
richten. Der 
Einsprache-
entscheid 
unterliegt der 
Beschwerde 
an das KG 
und weiter an 
das BG

Herr A
hat den 
durch den 
rechtskräf-
tigen Ver-
anlagungs-
entscheid 
definitiv 
festgesetz-
ten Betrag 
erst ab 
Fälligkeit 
zu bezahlen, 
z.B. 
Mehrwert-
abgabe = Fr. 
100’00.00. 

Herr A
erhält eine 
Baubewilli-
gung, 
um 11% 
HNF hin-
zuzufügen. 
Daher wird 
die Zahl-
ungspflicht 
aufgescho-
ben, 
da die 20% 
HNF nicht 
erreicht 
sind; keine 
Verrechnung.

Herr A
erhält eine 
Baubewil-
ligung, um 
10% HNF 
hinzuzufügen

Herr A 
erhält die 
Rechnung

Herr A
bezahlt die 
Abgabe
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Gemeinde
erstellt das 
OP-Dossier 
zur Vorprü-
fung

BPRA
erstellt ein 
Gesamtgut-
achten und 
listet die 
unterstellten 
Planungs-
massnahmen 
auf

Gemeinde
erstellt ihr 
OP-Dossier 
und identi-
fiziert die 
Grundstücke, 
die potenziell 
betroffen 
sind. Sie gibt 
diese Grund-
stücke in die 
Informatik-
anwendung 
ein

Gemeinde
veröffentlicht 
ihr OP-Dossier 
im ABI

Annahme- 
und Geneh-
migungsver-
fahren der 
OP

RIMU
genehmigt 
die Planungs-
massnahme

Eventuell 
Verfahren 
vor den 
Gerichtsbe-
hörden

Inkrafttreten 
der Planungs-
massnahme

RIMU
analysiert 
die Geneh-
migung und 
identifiziert 
die mehr-
wertabgabe-
pflichtigen 
Grundstücke 
und die 
betroffenen 
Schuldner 

RIMU
sendet ein 
Informa-
tionsschrei-
ben an den 
Schuldner 
sowie eine 
Anmeldung 
zur Eintra-
gung der 
Anmerkung 
im GB

KSTV
schätzt den 
Mehrwert 
und legt die 
Abgabe fest. 
KSTV sendet 
die Verfü-
gung an den 
Schuldner

Eventuell 
Verfahren 
vor den 
Gerichtsbe-
hörden

Inkrafttreten 
des Veran-
lagungsent-
scheides

KSTV
trägt das 
gestzliche 
Pfandrecht 
in das GB ein

KSTV
versendet 
die Rech-
nung

KSTV
beantragt die 
Löschung 
des 
gesetzlichen 
Pfandrechts 
und der 
Anmerkung 
im GB

Dossier 
geschlossen

Gr
un
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ck

Art. 11 GB 
aktuell in der 
Wohnzone 
schwacher 
Dichte 
wird in die 
Dorfzone 
vorgesehen

Die 
vorgesehene 
Planungs-
massnahme 
wird als 
mehrwertab-
gabepflichtig 
identifiziert  

Das Grund-
stück wird 
als potenziell 
betroffen 
identifiziert

Genehmi-
gung der 
Nutzungs-
änderung 
von der 
Wohnzone 
schwacher 
Dichte in die 
Dorfzone

Anmerkung 
im GB

 Gesetzliches 
Pfandrecht 
im GB

Löschung 
des 
gesetzlichen 
Pfandrechts 
sowie der 
Anmerkung 
im GB

*Die Sachlage entspricht nicht den Fällen, die in den Übergangsbestimmungen vorgesehen sind.

WNBD

9   Im Fall von Stockwerkeigentum*
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 Herr A

  Frau B

 Herr C

 Herr D

  Frau E
= 

StWE

StWe 
kann bei der 
Gemeinde das 
OP-Dossiers 
sowie das 
Kartenportal 
konsultieren

Herr A 
verkauft  
sein StWE an
Frau F

Frau B,
Herr C,
Herr D,
Frau E,
Frau F
erhalten das 
Informa-
tions-
schreiben 
sowie eine 
Kopie der 
Anfrage an 
das Grund-
buchamt

Frau B,
Herr C,
Herr D,
Frau E,
Frau F
erhalten die 
Verfügung 
der Abgabe

Frau B,
Herr C,
Herr D, 
Frau E,
Frau F
können eine 
begründete 
Einsprache 
an das KSTV 
richten. Der 
Einsprache-
entscheid 
unterliegt 
der Be-
schwerde an 
das KG und 
weiter an 
das BG

Die Frauen 
B, E, F
und
Herren C & D
haben den 
durch den 
rechts-
kräftigen 
Veranlagungs-
entscheid 
definitiv 
festgesetzten 
Betrag erst ab 
Fälligkeit zu 
bezahlen, z.B. 
Mehrwert-
abgabe = Fr. 
100’00.00 

Variante 1: 
Herr B
verkauft sein 
StWE an
Herr G   

Variante 2: 
Frau B
Herr C
Herr D
Frau E
Frau F 
verkaufen 
ihre StWE an
Herr X

Variante 1: 
Keine 
Fälligkeit der 
Abgabe. 
Herr G 
wird auto-
matisch zum 
Mehrtwert-
abgabe-
pflichtigen

Variante 2: 
Frau B
Herr C
Herr D
Frau E
Frau F 
erhalten die 
Rechnung für 
ihren Teil 

Frau B
Herr C
Herr D
Frau E
Frau F 
bezahlen 
den Betrag


